
RN/86

Abstimmung

Vizepräsident Günther Ruprecht: Wir kommen zur Abstimmung, die über die

gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgt. – Bitte nehmen Sie

Ihre Plätze ein. 

RN/86 .1

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

10. Juli 2025 betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und

der Mongolei über soziale Sicherheit. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist

somit angenommen. 

RN/86 .2

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

10. Juli 2025 betreffend ein Rahmenabkommen zwischen der Republik

Österreich und der Slowakischen Republik über die grenzüberschreitende

Zusammenarbeit im Rettungsdienst. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheit des selbständigen

Wirkungsbereichs der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des

Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 
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Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag

ist somit angenommen. 

Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss

des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz, die

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag

zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der

Antrag ist somit angenommen. 

RN/86 .3

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom

10. Juli 2025 betreffend ein Rahmenabkommen zwischen der Republik

Österreich und Ungarn über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im

Rettungsdienst. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen

Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des

Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag

ist somit angenommen. 
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Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss

des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgsgesetz, die

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag

zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist wiederum die Stimmeinhelligkeit.

Der Antrag ist somit angenommen. 
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